
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Geschäftsbeziehungen zwischen der Druckerei Pachnicke
(pachnickedruck.de), und ihren Kunden in der jeweiligen,
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung.

(2) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten aus-
schließlich. Entgegenstehende oder von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kun-
den werden nicht anerkannt, es sei denn, Druckerei
Pachnicke (pachnickedruck.de) hat diesen im Einzelfall
ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Anmeldung
(1) Jede Warenbestellung setzt eine vorherige Anmeldung
von Ihnen als Kunde bei Druckerei Pachnicke
(info@pachnickedruck.de) voraus. Eine Mehrfachan-
meldung unter verschiedenen Namen oder Adressen ist
unzulässig.

§ 3 Auftragsannahme
Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche Auftragsbestä-
tigung (per Email, Fax oder Post) zustande. Widerspricht
der Auftraggeber nicht binnen eines Werktages nach Er-
halt, gilt der Vertrag auch dann als verbindlich, wenn der
Auftraggeber die Bestellung nicht persönlich abgesandt hat,
sofern die Bestellung unter den Zugangsdaten des Auftrag-
gebers abgegeben wurde. Mündliche oder telefonische Ab-
sprachen, z.B. mit unseren Mitarbeitern, sind nur dann ver-
bindlich, wenn sie nachträglich durch uns schriftlich bestä-
tigt werden. Wird der Auftrag gegenüber der Auftragsbestä-
tigung erweitert, werden die Abweichungen gesondert in
Rechnung gestellt.

§ 4 Gegenleistung
(1) Die bei einem Angebot des Auftragnehmers genannten
Preise gelten unter dem Vorbehalt, daß die der Angebots-
abgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert blei-
ben.

(2) Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehr-
wertsteuer.

(3) Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie
schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und
sonstige Versicherungen nicht ein.

(4) Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auf-
traggebers einschließlich des dadurch verursachten
Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet.
Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen
von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen gering-
fügiger Abweichungen von der Vorlage verlangt werden.

(5) Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und
ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlaßt sind,
werden berechnet.

§ 5 Zustandekommen des Vertrages, Auftragsgebühr
(1) Die Darstellung des Sortiments von Druckerei Pachnicke
(pachnickedruck.de), über das Internet abrufbaren Rech-
nern, stellt kein Angebot iSd §§ 145 ff BGB dar.

(2) Indem der Kunde eine Bestellung per e-mail an
Druckerei Pachnicke (pachnickedruck.de) absendet, gibt er
einen Auftrag iSd § 145 BGB ab. Der Kunde erhält eine
Bestätigung des Empfangs der Bestellung per e-mail, Fax
oder Post. Auf mögliche Fehler in der Kalkulation wird  Druk-
kerei Pachnicke (pachnickedruck.de) den Kunden ggf. ge-
sondert hinweisen und ihm ein entsprechendes Gegenan-
gebot unterbreiten.

(3) Der Vertrag mit Druckerei Pachnicke (pachnicke-
druck.de) kommt zustande, wenn Druckerei Pachnicke
(pachnickedruck.de) diesen Auftrag annimmt. Die Annah-
me erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der be-
stellten Ware oder Leistung. Die Erklärung der Annahme
durch Druckerei Pachnicke (pachnickedruck.de) gegenüber
dem Kunden ist nicht erforderlich; der Kunde verzichtet in-
soweit auf diese iSd § 151 S. 1 BGB. Kann Druckerei
Pachnicke (pachnickedruck.de) das Angebot des Kunden
nicht annehmen, wird dies dem Kunden in elektronischer
Form mitgeteilt.

(4) Bei  Bestellungen behält sich Druckerei Pachnicke
(pachnickedruck.de) vor, eine entsprechende Anzahlung zu
verlangen. Die Bestellung wird nach Eingang der Anzah-
lung bearbeitet.

§ 6 Lieferung, Versandkosten
(1) Druckerei Pachnicke (pachnickedruck.de) wird die be-
stellte Ware an die vom Kunden in der Bestellung angege-
bene Adresse umgehend ausliefern. Druckerei Pachnicke
pachnicke-druck.de ist zu Teillieferungen berechtigt.

(2) Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftrag-
geber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für
den Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(3) Die Ware ist nach den jeweiligen Speditionsbedingungen
des Transportunternehmens versichert. Zusätzliche Versi-
cherungen werden nur auf ausdrücklichen, schriftlich über-
mittelten, Wunsch des Auftragnehmers vorgenommen und
gehen zu dessen Lasten.

(4) Angaben über die voraussichtliche Lieferfrist sind un-
verbindlich, sollte Druckerei Pachnicke (pachnicke-druck.de)
dem Kunden nicht im Einzelfall schriftlich eine verbindliche
Zusage erteilt haben.

(5) Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftrag-
nehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag
schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung des
Liefertermins der Schriftform. Fällt der zugesagte Lieferter-
min auf einen Feiertag, so verschiebt sich der Liefertermin
automatisch auf den nächsten Werktag.

(6) Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Ver-
zug, so ist Ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu
gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist kann der
Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. § 361 BGB bleibt
davon unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis
zur Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich
Vorleistung und Material) verlangt werden. Betriebsstörung
im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zu-
lieferers insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr
sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, sowie Störun-
gen in den Datenleitungen, berechtigen nicht zur Kündigung
des Vertragsverhältnisses. Davon unberührt bleiben die
Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage.

(7) Bei einer Nichtannahme der Lieferung werden die da-
durch entstandenen Kosten berechnet.

(8) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern
und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder von Druckerei Pachnicke (pachnicke-
druck.de) anerkannt sind.

§ 7 Fälligkeit und Bezahlung
(1)  Die Lieferung erfolgt für Neukunden ausschließlich ge-
gen Nachnahme oder Vorkasse.
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(2) Der Kaufpreis sowie ggf. anfallende Auftragsgebühren
und/oder Versandkosten werden mit Vertragsabschluss fäl-
lig.

(3) Zusätzliche Kosten, die durch die Nichtannahme der Lie-
ferung entstehen, werden dem Auftraggeber in Rechnung
gestellt.

(4) Im Verzugsfall ist Druckerei Pachnicke
(pachnickedruck.de) darüber hinaus berechtigt, als Verzug-
schaden Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweili-
gen Diskontsatz der Deutschen  Bundesbank, mindestens
jedoch in Höhe von 13 % p.a zu verlangen. Die Geltendma-
chung eines dem Auftragnehmer entstandenen höheren
Schadens bleibt davon unberührt.

(5) Ist eine Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier-
und Kartonmengen, besonderer Materialien oder Vorleistun-
gen nötig, so kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden.

(6) Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer
nach Vertragsabschluß eingetretenen oder bekannt gewor-
denen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des
Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vor-
auszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der
noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht aus-
gelieferte Waren zurückbehalten sowie die Weiterarbeit an
noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen
dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz
einer verzugsbegründenden Mahnung keine Zahlung leistet.

(7) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern
und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder von Druckerei Pachnicke
(pachnickedruck.de) anerkannt sind.

§ 8 Beanstandungen
Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung
auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler
handelt, die erst in dem sich an die Druckreiferklärung an-
schließendem Fertigungsvorgang entstanden sind oder er-
kannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen
Freigabeerklärungen des Kunden zur weiteren Herstellung.

(1) Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach
Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach
der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, müs-
sen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungspflicht von
sechs Monaten, beginnend ab dem Zeitpunkt da die Waren
das Lieferwerk verlassen haben, geltend gemacht werden.

(2) Beanstandungen sind dann nicht berechtigt, wenn die
Ursache einer Beanstandung nachweislich auf die Nichtbe-
achtung unserer jedem Kunden vor Auftragserteilung zu-
gänglich gemachten Anleitung bzw. Datencheck zur Erstel-
lung von Druckvorlagen zurückzuführen ist. Das gilt insbe-
sondere für Druckdaten, die im RGB Farbraum oder mit ei-
ner zu geringen Auflösung erstellt wurden.

(3) Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer
nach seiner Wahl, unter Ausschluß anderer Ansprüche, zur
Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und
zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine
zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder
seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer be-
rechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder
misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der
Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder
Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) verlangen.
Die Wandlung ist ausgeschlossen, wenn der Mangel den
Wert oder die Tauglichkeit der gelieferten Ware nur uner-
heblich mindert. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird

ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftraggeber oder ihren
Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last.

(4) Hat der Auftrag Veredelungsarbeiten oder Weiterverar-
beitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet
der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beein-
trächtigung des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden
Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht wurde.

(5) Weist ein Teil der gelieferten Ware Mängel auf, so be-
rechtigt dies nicht zur Beanstandung der gesamten Liefe-
rung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftragge-
ber nachweislich ohne Interesse ist.

(6) Geringfügige Farbabweichungen vom Original können
bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren nicht
beanstandet werden. Dies gilt auch für den Vergleich zwi-
schen Digitalproof und Auflagendruck.

(7) Der Auftragnehmer haftet für Abweichungen in der Be-
schaffenheit des verwendeten Materials nur bis zur Höhe
der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferer. In
diesem Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung be-
freit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferer an den
Auftraggeber abtritt. Soweit die Ansprüche gegen den Zu-
lieferer durch Verschulden des Auftragnehmers nicht beste-
hen oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind, haftet
der Auftragnehmer wie ein Bürge.

(8) Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% der bestellten
Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird
die gelieferte Menge.

§ 9 Verwahrung, Versicherung
(1) Datenträger, Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und an-
dere der Wiederverwendung dienende Gegenstände sowie
Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger
Vereinbarung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt.

(2) Diese Verwahrung bedarf der besonderen Vergütung.

(3) Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände oder
Daten werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung
gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behan-
delt. Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit. Für eine Versicherung der genannten Ge-
genstände oder Daten hat der Auftragnehmer bei Bedarf
selber zu sorgen.

§ 10 Urheberrecht
Drucksachen und elektronische Veröffentlichungen werden
aufgrund von inhaltlichen Vorgaben des Auftraggebers er-
stellt. Der Auftragnehmer hat auf deren Inhalt keinen Einfluss.
Der Auftraggeber haftet daher gegenüber dem Auftrag-
nehmer dafür, dass er geeignete Rechte, zur Nutzung,
Weitergabe und Veröffentlichung aller übertragenen Daten
(inklusive Text und Bildmaterial) besitzt. Weiterhin haftet der
Auftraggeber dafür, dass durch die Produktion der von ihm
in Auftrag gegebenen Drucksachen keine Schutz- oder Ur-
heberrechte Dritter verletzt werden und dass die Drucksa-
chen weder wettbewerbswidrigen Inhalte enthalten noch
gegen die guten Sitten verstoßen. Wird der Auftragnehmer
von Dritten, deren Rechte durch die Verwendung der vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Vorlagen verletzt
werden, in Anspruch genommen, stellt der Auftraggeber den
Auftragnehmer von allen damit zusammenhängenden Ver-
bindlichkeiten und Aufwand frei.

§ 11 Eigentum
(1) Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragser-
zeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstände, insbeson-
dere Filme, Stanzformen, Lithographien und Druckplatten



bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, Ei-
gentum des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert.

(2) Bis zur Erfüllung aller Forderungen behalten wir uns das
Eigentum an den gelieferten Waren vor.

(3) Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Im Rahmen des
Eigentumsvorbehaltes, tritt der Auftraggeber seine Forde-
rungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auf-
tragnehmer ab. Der Auftraggeber nimmt die Abtretung hier-
mit an.

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Für sämtliche Ansprüche, aus dem zwischen dem Auftrag-
geber und dem Auftragnehmer bestehenden Vertrags-
verhältnis, ist Erfüllungsort und Gerichtsstand der Sitz des
Auftragnehmers.

§ 13 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages
oder der AGB‘s ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein,
so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmun-
gen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Rege-
lung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten
kommt.

§ 14 Datenschutz
(1) Druckerei Pachnicke (pachnickedruck.de) verpflichtet
sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen.

(2)  Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich dazu, um den
mit Ihnen abgeschlossenen Vertrag erfüllen zu können.

(3)  Druckerei Pachnicke (pachnickedruck.de) gibt perso-
nenbezogene Daten nicht an Dritte weiter.

Darüber hinaus gelten folgende gesetzliche Bestimmun-
gen des FernAbsG:

Artikel 1 Fernabsatzgesetz (FernAbsG)

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für Verträge über die Lieferung von
Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die
zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher un-
ter ausschließlicher Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn,
dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den
Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungs-
systems erfolgt (Fernabsatzverträge).

(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel,
die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwi-
schen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne
gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien
eingesetzt werden können, insbesondere Briefe, Kataloge,
Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele-
und Mediendienste.

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Verträge

1. über Fernunterricht (§ 1 Fernunterrichtsschutzgesetz),

2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 1 Teil-
zeit-Wohnrechtegesetz),

3. über Finanzgeschäfte, insbesondere Bankgeschäfte, Fi-
nanz- und Wertpapierdienstleistungen und Versicherun-
gen sowie deren Vermittlung,

4. über die Veräußerung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten, die Begründung, Veräußerung
und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstük-
ken und grundstücksgleichen Rechten sowie über die
Errichtung von Bauwerken,

5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder
sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Be-
darfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Ar-
beitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im
Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert
werden,

6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Berei-
chen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Spei-
sen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich
der Unternehmer bei Vertragsabschluss verpflichtet, die
Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu er-
bringen,

7. die geschlossen werden a) unter Verwendung von Wa-
renautomaten oder automatisierten Geschäftsräumen
oder b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln
aufgrund der Benutzung von öffentlichen Fernsprechern,
soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand haben.

(4) Dieses Gesetz ist insoweit nicht anzuwenden, als ande-
re Vorschriften für den Verbraucher günstigere Regelungen,
insbesondere weitergehende Informationspflichten, enthal-
ten.

§ 2 Unterrichtung des Verbrauchers
(1) Beim Einsatz von Fernkommunikationsmitteln zur An-
bahnung oder zum Abschluss von Fernabsatzverträgen
müssen der geschäftliche Zweck und die Identität des Un-
ternehmers für den Verbraucher eindeutig erkennbar sein.
Bei Telefongesprächen müssen sie zu Beginn des Ge-
sprächs ausdrücklich offengelegt werden. Weitergehende
Einschränkungen bei der Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln aufgrund anderer Vorschriften blei-
ben unberührt.

(2) Der Unternehmer muss den Verbraucher rechtzeitig vor
Abschluss eines Fernabsatzvertrags in einer dem eingesetz-
ten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar
und verständlich informieren über:

1. seine Identität und Anschrift,

2. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung,
sowie darüber, wann der Vertrag zustande kommt,

3. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dau-
ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum
Inhalt hat,

4. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwerti-
ge Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu erbringen,
und einen Vorbehalt, die versprochene Leistung im Fal-
le ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen,

5. den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich
aller Steuern und sonstiger Preisbestandteile,

6. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-
sandkosten,

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung
oder Erfüllung,

8. das Bestehen eines Widerrufs- oder Rückgaberechts
nach § 3,

9. Kosten, die dem Verbraucher durch die Nutzung der
Fernkommunikationsmittel entstehen, sofern sie über die
üblichen Grundtarife, mit denen der Verbraucher rech-
nen muss, hinausgehen,



10. die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesonde-
re hinsichtlich des Preises.

(3) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Informa-
tionen nach Absatz 2 Nr. 1 bis 8 dem Verbraucher späte-
stens unmittelbar nach Vertragsschluss, bei Waren späte-
stens bei Lieferung an den Verbraucher, auf einem dauer-
haften Datenträger zur Verfügung stehen. Dabei muss der
Verbraucher auf folgende Informationen in einer hervorge-
hobenen und deutlich gestalteten Form aufmerksam ge-
macht werden:

1. Informationen über die Bedingungen, Einzelheiten der
Ausübung und Rechtsfolgen des Widerrufs- oder
Rückgaberechts nach den §§ 3 und 4 sowie über den
Ausschluss des Widerrufsrechts nach § 3 Abs. 1 Satz 3
Nr. 2 Buchstabe b,

2. die Anschrift der Niederlassung des Unternehmers, bei
der der Verbraucher Beanstandungen vorbringen kann,
sowie eine ladungsfähige Anschrift des Unternehmers
und bei juristischen Personen, Personenvereinigungen
oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsbe-
rechtigten,

3. Informationen über Kundendienst und geltende
Gewährleistungs- und Garantiebedingungen,

4. die Kündigungsbedingungen bei Verträgen, die ein
Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit
als ein Jahr oder für unbestimmte Zeit geschlossen wer-
den.

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Dienstleistungen, die un-
mittelbar durch Einsatz von Fernkommunikationsmitteln er-
bracht werden, sofern diese Leistungen in einem Mal erfol-
gen und über den Betreiber der Fernkommunikationsmittel
abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in diesem
Fall aber über die Anschrift der Niederlassung des Unter-
nehmers informieren können, bei der er Beanstandungen
vorbringen kann.

(4) Weitergehende Informationspflichten in anderen Geset-
zen bleiben unberührt.

§ 3 Widerrufsrecht, Rückgaberecht
(1) Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht nach § 361a
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. Die Widerrufsfrist beginnt
abweichend von § 361a Abs. 1 Satz 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs nicht vor Erfüllung der Informationspflichten
gemäß § 2 Abs. 3 und 4, bei der Lieferung von Waren nicht
vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger, bei der wie-
derkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem
Tag des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstlei-
stungen nicht vor dem Tag des Vertragsabschlusses; die
Widerrufsbelehrung bedarf keiner Unterzeichnung durch den
Verbraucher und kann diesem auch auf einem dauerhaften
Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Das Widerrufs-
recht erlischt

1. bei der Lieferung von Waren spätestens vier Monate
nach ihrem Eingang beim Empfänger und

2. bei Dienstleistungen

a) spätestens vier Monate nach Vertragsschluss oder

b) wenn der Unternehmer mit der Ausführung der Dienst-
leistung mit Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher die-
se selbst veranlasst hat.

(2) Das Widerrufsrecht besteht mangels anderer Vereinba-
rung und unbeschadet anderer gesetzlicher Bestimmungen
nicht bei Fernabsatzverträgen

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum
überschritten würde,

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder
von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom
Verbraucher entsiegelt worden sind,

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrier-
ten,

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen
oder

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs) geschlossen werden.

(3) Anstelle des Widerrufsrechts nach Absatz 1 und 2 kann
für Verträge über die Lieferung von Waren ein Rückgabe-
recht nach § 361b des Bürgerlichen Gesetzbuchs einge-
räumt werden. Absatz 1 Satz 2 und 3 Nr. 1 gelten entspre-
chend.

§ 4 Finanzierte Verträge
(1) Wird der Preis, den der Verbraucher zu entrichten hat,
ganz oder teilweise durch einen Kredit des Unternehmers
finanziert, so ist der Verbraucher an seine auf Abschluss
des Kreditvertrags gerichtete Willenserklärung nicht gebun-
den, wenn er von einem Widerrufs- oder Rückgaberecht
gemäß § 3 in Verbindung mit §§ 361a, 361b des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs fristgerecht Gebrauch gemacht hat. Die
Belehrung nach § 361a Abs. 1 Satz 3 und 4 oder § 361b
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs muss
hierauf hinweisen. § 361a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs gilt entsprechend; jedoch sind Ansprüche auf Zah-
lung von Zinsen und Kosten gegen den Verbraucher aus-
geschlossen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Preis ganz oder
teilweise von einem Dritten finanziert wird und der Fernab-
satzvertrag und der Kreditvertrag als wirtschaftliche Einheit
anzusehen sind. Eine wirtschaftliche Einheit ist insbeson-
dere anzunehmen, wenn der Kreditgeber sich bei der Vor-
bereitung oder dem Abschluss des Kreditvertrages der Mit-
wirkung des Unternehmers bedient. Ist der Kreditbetrag bei
Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe dem
Unternehmer bereits zugeflossen, so tritt der Dritte im Ver-
hältnis zum Ver-braucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des
Widerrufs oder der Rückgabe (§ 361a Abs. 2, § 361b Abs. 2
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) in die Rechte und
Pflichten des Unternehmers ein.

§ 5 Unabdingbarkeit, Umgehungsverbot
(1) Eine zum Nachteil des Verbrauchers von den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes abweichende Vereinbarung ist unwirk-
sam.

(2) Dieses Gesetz ist auch anzuwenden, wenn seine Vor-
schriften durch anderweitige Gestaltungen umgangen wer-
den.

§ 6 Übergangsvorschrift
(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Verträge,
die vor dem 30. Juni 2000 abgeschlossen wurden.

Weitere Infos:

- Infos und Gesetzestext im Wortlaut: Fernabsatzgesetz http:/
/www.fernabsatzgesetz.de/


